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Kundenservice
Unter der angegebenen kostenfreien Servicenummer beantworten wir Ihnen alle Fragen zu Ihrer 
Rechnung und rund um das Thema Gas. Für den schriftlichen Kontakt erreichen Sie uns im Internet oder 
per E-Mail.

Rechnungsanschrift
An diese Anschrift erhalten Sie Ihre Rechnung zugesandt. Diese kann von der Lieferanschrift abweichen.

Kundennummer
Jeder Kunde erhält seine persönliche Kundennummer. Bitte geben Sie diese bei Schriftverkehr, 
Telefonaten oder Zahlungen stets mit an.

Lieferstelle
Die Lieferstelle bezeichnet die Wohnung oder das Haus, in der Sie die Energie verbrauchen und der 
Energieverbrauch abgerechnet wird.

Rechnungsnummer
Jeder Rechnung wird eine Rechnungsnummer zugeordnet. Diese sollten Sie bei Überweisungen immer 
angeben.

Rechnungsart
Hier können Sie erkennen, um welche Rechnungsart es sich handelt, zum Beispiel Rechnung (jährliche 
Abrechnung einer Lieferstelle) oder Schlussrechnung (Abrechnung bei Auszug oder Lieferantenwechsel).

Abrechnungszeitraum
Für diesen Zeitraum wurde Ihr Energieverbrauch abgerechnet. Er ist abhängig von den Zeitpunkten der 
Ablesung Ihres Zählerstandes durch den Netzbetreiber oder durch Sie nach Aufforderung von MITGAS. In 
der Regel beträgt dieser Zeitraum zwölf Monate.

Kosten für den Erdgasverbrauch (brutto) 
Dieser Betrag zeigt Ihnen die Kosten für die im Abrechnungszeitraum verbrauchte Energie. Die 
Zusammensetzung des Betrages finden Sie auf Seite 3 unter „Details zu Ihrer Gasrechnung“.

Entlastungsbetrag aus der Gaspreisbremse (brutto)
Bei diesem Betrag handelt es sich um die Entlastung im Rahmen der Gaspreisbremse ab Januar 2023. In 
unserem Beispiel also von Januar bis Oktober 2023. Die genaue Berechnung finden Sie auf Seite 3 der 
Rechnung. 

Ihre Gesamtkosten für den Erdgasverbrauch (brutto)/Rechnungsbetrag 
Hier sehen Sie Ihre Erdgaskosten reduziert um den Entlastungsbetrag aus der Gaspreisbremse        .

Ihre Zahlungen
Hier sehen die Summe Ihrer seit der letzten Abrechnung geleisteten monatlichen Abschläge. Durch die 
Dezember-Soforthilfe 2022 sind das in der Regel 11 Abschläge. 
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Dezember-Soforthilfe
Im Dezember 2022 mussten Sie keinen Abschlag zahlen, stattdessen wird Ihnen die staatliche 
Dezember-Soforthilfe gutgeschrieben. Die Höhe entspricht nicht unbedingt Ihrem regulären 
Abschlag, da der Soforthilfe eine andere Berechnungsformel zugrunde lag. 
Grundlage ist wie bei der Gaspreisbremse der prognostizierte Jahresverbrauch vom September 
2022. Dieser wird durch 12 Monate geteilt und mit dem Nettoverbrauchspreis vom Dezember 2022 
multipliziert. Hinzu kommt der anteilige Grundpreis (netto). In unserem Beispiel heißt das: 29.474 
kWh/12 x  11,819 Cent + 5,625 € = 295,92 €, aufgerundet also 296 €. 

Stand Kundenkonto/Guthaben oder Saldo
Der Stand Ihres Kundenkontos ergibt sich aus Ihrem Rechnungsbetrag abzüglich Ihrer bereits 
geleisteten Abschläge und der Dezember-Soforthilfe. Dieser weist entweder wie in unserem 
Beispiel ein Guthaben oder eine Forderung (Nachzahlung) auf.

Hinweis zur Gaspreisbremse 
Hier erläutern wir Ihnen noch einmal die Hintergründe der Gaspreisbremse, wie lange diese gilt und 
wo Sie die Berechnung dazu finden. 

Hinweis zur Dezember-Soforthilfe
Hier weisen wir Sie noch einmal darauf hin, dass die Dezember-Soforthilfe den Dezember-Abschlag 
ersetzt hat und welcher Verbrauch Ihrem Soforthilfe-Betrag zugrunde gelegt wurde. Bitte beachten 
Sie, dass die Dezember-Soforthilfe in den meisten Fällen vom eigentlichen Abschlagsbetrag 
abweicht. Wie die Soforthilfe berechnet wurde, erfahren Sie unter www.mitgas.de/soforthilfe. 

Guthaben/Zu zahlender Betrag
Wir überweisen Ihre Gutschrift oder ziehen die Forderung separat von Ihrem Bankkonto ein. Es 
erfolgt keine Verrechnung mit dem nächsten Abschlag. 
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Abschlag
Basis für den neuen Abschlag ist der prognostizierte Jahresverbrauch für die nächste 
Abrechnungsperiode, der anhand des bisherigen Verbrauchs hochgerechnet wird. Haben 
Sie also in den letzten Monaten eine starke Verbrauchsänderung, würden wir das bei der 
Verbrauchsprognose berücksichtigen. Zusammen mit der Gradtagszahl, den aktuellen 
Preisen Ihres Gasproduktes und dem Entlastungsbetrag aus der Gaspreisbremse wird 
dann der neue Abschlag ermittelt. 

Nach aktuellem Stand gilt die Gaspreisbremse bis 31. Dezember 2023. Ab Januar 2024 
würden Sie demnach wieder den vollen Abschlagsbetrag zahlen. 

Bis 31. März 2024 gilt  auf Erdgas der aktuell reduzierte Mehrwertsteuersatz von 7 
Prozent. Ab 1. April 2024 wird Erdgas dann wieder mit 19 Prozent besteuert. Dies 
berücksichtigen wir zunächst nicht bei den Abschlagszahlungen und verrechnen den 
höheren Steuerbetrag dann mit der nächsten Jahresrechnung. 
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Vertragsbedingungen
Hier werden die für Ihren Vertrag relevanten Informationen, wie Produkt und Kündigungsfrist 
ausgewiesen.

Zählernummer
Die Zählernummer finden Sie auf Ihrem Gaszähler.

Verbrauch
Der Verbrauch ergibt sich aus der Differenz des Zählerstandes zu Beginn und zum Ende des 
angegebenen Abrechnungszeitraumes. Die Gasmenge wird zunächst als Volumen (m³) gemessen. 
Da Erdgas jedoch ein Naturprodukt ist, kann ein Kubikmeter Gas unterschiedliche Wärmemengen 
enthalten. Damit wir Ihnen die exakte Wärmemenge zuverlässig berechnen können, wandeln wir 
das Gasvolumen in thermische Energie um. Die Zustandszahl berücksichtigt dabei örtliche 
Gegebenheiten. Der Brennwert bildet die natürlichen Schwankungen der Gasqualität ab. Beide 
Zahlen ergeben zusammen den Umrechnungsfaktor von Gasvolumen zu Energiemenge. 

Ihr Gasprodukt
Hier finden Sie Ihr gewähltes Gasprodukt (z. B. Allgemeine Preise Erdgas (Grundversorgung)). Bei 
einem Produktwechsel (z. B. ehemals MITGAS Einheizpreis) wird Ihnen ab dem Vertragsbeginn 
der jeweils für das neue Produkt geltende Verbrauchs- und Grundpreis berechnet.

Grundpreis
Der Grundpreis ist der Betrag, der verbrauchsunabhängige Kosten deckt. Er enthält unter 
anderem die Kosten für die Netznutzung, den Messstellenbetrieb und die jährliche Ablesung 
durch den Messstellenbetreiber. Er wird in Euro pro Jahr angegeben und taggenau anteilig 
berechnet.

Verbrauchspreis
Der Verbrauchspreis ist der Preis je verbrauchter Kilowattstunde (kWh) Energie und
wird in Cent/kWh angegeben. Ändern sich im Abrechnungszeitraum die gültigen Preise oder die 
darin enthaltenen Steuer- bzw. Umlagesätze, so wird Ihr Verbrauch zeitanteilig mit den jeweils 
neuen Sätzen berechnet. Wie Sie hier sehen können, gab es im Abrechnungszeitraum drei 
Änderungen der Verbrauchspreise: zum 1. November 2022, 1. Januar 2023 und 1. Juli 2023.

Umsatzsteuer
Für alle Rechnungen, die wir im Zeitraum der reduzierten Umsatzsteuer erstellen (= 1. Oktober 
2022 bis 31. März 2024) gilt der reduzierte Steuersatz von 7 Prozent und zwar für den gesamten 
abgerechneten Verbrauch, auch wenn dieser vor dem 1. Oktober 2022 anfällt. 
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Entlastungsbetrag aus der Gaspreisbremse 
Hier weisen wir die Entlastungsbeträge aus der Gaspreisbremse aus. Für die Monate Januar bis 
März wird dabei die Entlastung aus Systemgründen zusammengefasst und ergibt so einen 
höheren „monatlichen“ Entlastungsbetrag. Ab April erfolgt die Angabe monatsgenau. 

Grundlage für die Berechnung des Entlastungsbetrages ist die Jahresverbrauchsprognose vom 
September 2022. In unserem Beispiel 29.474 kWh. Dieser Jahresverbrauch wird gleichmäßig auf 
die Entlastungsmonate aufgeteilt und passt damit nicht zum tatsächlichen Verbrauchsverhalten. 

Entlastungskontingent
Der Jahresverbrauch wird auf die Monate anteilig berechnet, davon 80 % ermittelt. Zur 
Erinnerung: Die Gaspreisbremse gilt laut Preisbremsengesetz für 80 Prozent des prognostizierten 
Verbrauchs.  In unserem Beispiel sind das 29,474 kWh/12 x 80 % = 1.965 kWh pro Monat 
(gerundet). Zusammengefasst für die Monate Januar – März sind das 5.893 kWh (gerundet). 

Entlastungsbetrag pro kWh (netto)
Mit der Gaspreisbremse zahlt der Kunde 12 Cent pro Kilowattstunde. Die Differenz zu seinem 
vertraglich vereinbarten Verbrauchspreis vom 1. März 2023 ergibt seinen Entlastungsbetrag je 
kWh. Unsere Beispielkundin hat einen vertraglichen Verbrauchspreis von 17,719 Cent/kWh 
(netto). Abzüglich der Gaspreisbremse von 11,215 Cent/kWh (netto, gerundet) ergibt sich ein 
Entlastungsbetrag je kWh von 6,504 Cent (netto, gerundet). Mit der Preissenkung zum 1. Juli 2023 
reduziert sich auch der Entlastungsbetrag je kWh auf 2,875 Cent/kWh (netto, gerundet).

Monatlicher Entlastungsbetrag (netto) 
Das anteilige Entlastungskontingent wird mit dem Entlastungsbetrag je kWh multipliziert und 
ergibt so den monatlichen Entlastungsbetrag. 

Entlastungsbetrag im gesamten Abrechnungszeitraum (netto)
Hier finden Sie die Summe der monatlichen Entlastungsbeträge im Abrechnungszeitraum seit 
Januar 2023
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Rechnungsbetrag (brutto)
An dieser Stelle wird der Gesamt-Entlastungsbetrag über alle Monate seit Januar 2023 vom 
verbrauchsabhängigen Rechnungsbetrag abgezogen. Zuzüglich der Umsatzsteuer von 7 Prozent 
ergibt sich Ihr Rechnungsbetrag nach Gaspreisbremse.

Hinweis zur Berechnung des Entlastungskontigents
Hier erläutern wir die Berechnung des Entlastungsbetrages aus der Gaspreisbremse und weisen 
Sie noch einmal auf die Zusammenlegung der Monate Januar bis März sowie die 
Verfahrensweise bei anteiligen Monaten hin. 

Gaspreisbestandteile
Der Rechnungsbetrag Erdgas (brutto) enthält die genannten Bestandteile, die wir in der 
angegebenen Höhe direkt an Dritte weitergeben. Die Höhe kann MITGAS nicht beeinflussen.

Verbrauchsvergleich
Hier sehen Sie, wie sich Ihr Verbrauch im Vergleich zur letzten Abrechnung  und dem rechnerisch 
ermittelten Jahresverbrauch verändert hat.
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